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An die Leiterinnen und Leiter 
! der Staatlichen Schulämter 

m.d.B. um Weiterleitung an die Schulen im 
jeweiligen Aufsichtsbereich 

! der Studienseminare 
 
nachrichtlich: 
- Frau Abteilungsleiterin II (HKM) 
- Herrn Referatsleiter I.1 (HKM) 
 

 

 
 

 

Tätigkeit von Mentorinnen und Mentoren 

 

Die Mentorentätigkeit gehört nach § 4 Abs. 5 der Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen 
und Schulleiter und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den allgemeinen 
Dienstpflichten der Lehrkräfte. 

Die Mentorinnen und Mentoren leiten Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst in Unterrichtsfächern 
und Fachrichtungen an. Im Einzelnen haben sie folgende Aufgaben: 

1. Beratung in schul- und unterrichtspraktischen Fragen, 
2. Erteilung von Unterricht als Hospitationsangebot mit Reflexionsangeboten, 
3. Bereitstellung ihrer Lerngruppen für angeleiteten Unterricht (Mentorenunterricht), 
4. Teilnahme an Unterrichtsbesuchen und Unterrichtsberatung der Ausbildenden des Studi-

enseminars ,  
5. Unterstützung bei Elterngesprächen, Elternabenden und anderen außerunterrichtlichen 

Tätigkeiten, 
6. Zusammenarbeit mit den am Studienseminar für die pädagogische Ausbildung Verant-

wortlichen. 
Mentorinnen und Mentoren werden auf Vorschlag der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst von der 
Leitung der Ausbildungsschule nach Anhörung der vorgeschlagenen Lehrkraft und im Beneh-
men mit der Leiterin oder dem Leiter des Studienseminars bestimmt.  Schulleitungen der Aus-
bildungsschulen sollen eine möglichst gleichmäßige Heranziehung aller für die Mentorentätig-
keit  geeigneten Lehrkräfte ihres Kollegiums anstreben. Voraussetzung soll ein an aktuellen 
Entwicklungen orientiertes fachdidaktisches und fachmethodisches Repertoire sein.  
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Hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Ausbildungsbeauftragte können im begrün-
deten Ausnahmefall als Lehrkräfte an ihrer Einsatzschule zugleich Mentorinnen und Mentoren 
sein. Die Entscheidung trifft die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars. 

 

In Vertretung 

 

Joachim Schmidt 
Leitender Direktor am Landesschulamt 


